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1 Was sind elektronische Dienst-
leistungen? 

Wesentliches Merkmal der elektronischen Dienstleis-
tungen ist, dass sie über das Internet oder andere 
elektronische Netze erbracht werden und weitestge-
hend automatisiert erfolgen. Sie erfordern nur minima-
le menschliche Beteiligung und wären ohne Informati-
onstechnologie nicht möglich. Beispiele für elektroni-
sche Dienstleistungen sind: 

 Vertrieb elektronischer Produkte (z.B. von Software 
und Updates) zum Download über das Internet so-
wie automatisierte Online-Installationen 

 Bereitstellung und Hosting von Websites 

 elektronische Bereitstellung von Bildern, Texten 
bzw. Informationen (z.B. E-Books) und Musik (auch 
Klingeltöne) 

 Anbieten von elektronischen Datenbanken und Ver-
zeichnissen sowie von Dienstleistungen, die mit 
diesen zusammenhängen (z.B. Google AdWords) 

 elektronische Bereitstellung von Filmen, Online- und 
Glücksspielen  

 Gewährung des Zugangs zu Online-Versteigerun-
gen, Online-Marktplätzen und sonstigen Online- 
Vertriebs- oder Einkaufsplattformen 

 Erbringung von Fernunterrichtsleistungen (soge-
nannter virtueller Klassenraum) 

Diese - nicht abschließende - Aufzählung zeigt, dass 
sehr viele Unternehmen elektronische Dienstleistungen 
anbieten (können), nicht etwa nur große IT- und Medi-
enunternehmen. 

Wichtig ist zu wissen, dass nicht alle Leistungen, die 
über das Internet angeboten werden, zugleich auch 
elektronische Dienstleistungen sind. Vielmehr müssen 
sie über das Internet erbracht werden. 

Beispiel 1 

Ein Unternehmer verkauft Computerspiele über seinen On-

line-Shop. Nach Bestelleingang werden die Spiele-DVDs 

per Post an die Kunden ausgeliefert. Der Bestellvorgang 

wird vollständig über das Internet abgewickelt, inklusive 

weitestgehend automatisiertem E-Mail-Support bei Fragen 

und Reklamationen. Selbst die Auslieferung erfolgt über ein 

ausgeklügeltes Lagersystem fast vollständig automatisiert.  

Trotz vollständiger Abwicklung über das Internet und wei-

testgehender Automatisierung des Prozesses liegt keine 

elektronische Dienstleistung vor, da die Kunden durch die 

DVDs immer noch einen körperlichen Gegenstand erhalten. 

Beispiel 2 

Der Unternehmer aus Beispiel 1 führt neben dem postali-

schen Vertrieb auch einen Vertrieb der Spiele über einen 

Download-Bereich ein. 

Der Verkauf der Spiele per Download stellt eine elektroni-

sche Dienstleistung dar, da der Vertrieb ausschließlich über 

das Internet erfolgt und der Kunde nichts Körperliches mehr 

„in den Händen hält“. 
 

Hinweis 

Durch immer neue Innovationen im Bereich der Informati-

onstechnologie entwickeln sich auch Vertriebsformen und 

Produkte ständig weiter (z.B. Cloud Computing). Daher 

sollten Sie bei jeder technischen Neuerung, die Sie in Ihrer 

Produktpalette oder Ihrem Vertrieb vornehmen, zugleich 

überprüfen, ob Sie dadurch den Katalog Ihrer elektroni-

schen Dienstleistungen erweitern. 

2 Bisherige Bestimmung des 
Leistungsorts 

Der steuerliche Begriff „Ort der (sonstigen) Leistung“ 
legt fest, wo - insbesondere in welchem Staat - ein Um-
satz zu versteuern ist. Dieser Ort ist eine reine Geset-
zesfiktion und hat unter Umständen mit dem tatsächli-
chen Ort der Nutzung oder Erbringung der Dienstleis-
tung nichts zu tun. Bisher lässt sich der umsatzsteuerli-
che Ort der elektronischen Dienstleistungen danach 
bestimmen, ob diese 

 an einen Unternehmer (Business-to-Business, B2B) 
oder  

 an einen Verbraucher erbracht werden (Business-
to-Consumer, B2C). 

Vorsicht 

Der B2C-Bereich umfasst als Empfänger auch juristische 

Personen (z.B. Vereine und nichtunternehmerische Organi-

sationen), denen keine Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer erteilt wurde. Nur wenn sie eine Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer verwenden, werden diese juristi-

schen Personen nach B2B-Grundsätzen behandelt (siehe 

unten). Der B2C-Bereich umfasst außerdem auch solche 

Dienstleistungen, die Unternehmer für ihren privaten Bedarf 

beziehen. 

B2B-Umsätze 

Hier richtet sich der Ort der Leistung immer nach dem 
Bestimmungslandprinzip. Leistungsort ist also regel-
mäßig der Unternehmenssitz des Kunden, für den die 
Leistung bestimmt ist. Liegt dieser in Deutschland, gilt 
deutsches Umsatzsteuerrecht. 

Beispiel 3, Inlandsfall B2B 

Unternehmer A aus Frankfurt gewährt dem Unternehmer B 

aus Aachen kostenpflichtigen Zugang zu seinem Online-

Archiv. Hier findet B Bauanleitungen zum Download, die er 

für Reparaturen an seiner Produktionsstätte in Deutschland 

benötigt. 

Da die Leistung ausschließlich über das Internet erbracht 

wird, liegt eine elektronische Dienstleistung vor. Leistungs-
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ort ist Deutschland (Aachen), da B seinen Sitz dort hat. Als 

Leistungserbringer stellt A seine Rechnung an B mit deut-

scher Umsatzsteuer und schuldet diese auch. Leistungs-

empfänger B kann entsprechend Vorsteuer geltend ma-

chen. 

Beispiel 4, EU- oder Drittlandsfall B2B 

Unternehmer A aus Sevilla in Spanien (alternativ auch: 

USA) gewährt dem Unternehmer B aus Aachen kosten-

pflichtigen Zugang zu seinem Online-Archiv mit Bauanlei-

tungen zum Download, die B für Reparaturen an seiner 

Produktionsstätte in Deutschland benötigt. 

Auch hier liegt der Ort der Leistung im deutschen Inland 

(Bestimmungslandprinzip im B2B-Bereich). Leistungser-

bringer A stellt seine Rechnung an B allerdings ohne Um-

satzsteuer aus. Denn B schuldet die Umsatzsteuer auf die 

Leistung des ausländischen Unternehmers und hat diese 

an das deutsche Finanzamt abzuführen. Die Steuer kann er 

- wie die Vorsteuer - in der Umsatzsteuervoranmeldung gel-

tend machen. 

Im B2B-Bereich spielt es insoweit keine Rolle, ob der 
Leistungserbringer im EU-Ausland oder in einem Dritt-
land (Nicht-EU-Land) sitzt. 

B2C-Umsätze 

Erbringt ein Unternehmer eine Dienstleistung an einen 
Privatkunden, gilt grundsätzlich der Sitz des leistenden 
Unternehmers als Ort der Leistung (Ursprungsland-
prinzip). Für Umsätze von Unternehmern aus Drittstaa-
ten an Privatkunden gelten abweichende Sonderrege-
lungen und besondere Verfahrensweisen. 

Beispiel 5, Inlandsfall B2C 

Unternehmer A aus Berlin verkauft an die Privatperson P 

aus München einen kostenpflichtigen Zugang zu einem On-

line-Spiel. 

Da A seinen Sitz im Inland hat, ist der Ort der elektroni-

schen Dienstleistung im Inland. Als Leistungserbringer stellt 

A seine Rechnung an P mit Umsatzsteuer aus, die Letzte-

rer als Privatperson nicht als Vorsteuer abziehen kann. 

Beispiel 6, EU-Fall B2C 

Unternehmer A aus Frankreich verkauft an die Privatper-

son P mit Wohnsitz in Essen einen kostenpflichtigen Zu-

gang zu einem brandneuen Online-Spiel. 

A hat seinen Sitz in der EU, somit gilt Frankreich als Leis-

tungsort (Ursprungslandprinzip). A stellt P seine Dienstleis-

tung mit Umsatzsteuer in Rechnung; P hat als Privatperson 

keinen Vorsteuerabzug. 

Beispiel 7, Drittlandsfall B2C 

Unternehmer A mit Firmensitz in New York, USA, gewährt 

der Privatperson P aus Hamburg Zugang zu einer Online-

Videothek mit alten amerikanischen B-Movies. 

Vorsicht Ausnahme: Bei elektronischen Dienstleistungen 

von Drittlandsunternehmern an inländische Privatpersonen 

verlagert sich der Ort der Leistung ins Inland. Das bedeutet, 

dass der Unternehmer A sich in Deutschland registrieren 

und Umsatzsteuer an das deutsche Finanzamt abführen 

muss. 

Erbringt ein Unternehmer in mehreren EU-Staaten 
elektronische Dienstleistungen an Privatpersonen, hat 
er im Rahmen des sogenannten VoeS-Verfahrens (VAT 
on e-Services) die Möglichkeit (Wahlrecht!), sich ledig-
lich in einem EU-Staat zu registrieren und dort zentral 
elektronische Umsatzsteuererklärungen für alle EU-
Staaten abzugeben. 

3 Änderungen bei elektronischen 
Dienstleistungen ab 2015 

3.1 Bei EU-Fällen im B2C-Bereich: 
Bestimmungslandprinzip 

Ab dem 01.01.2015 gilt bei elektronischen Dienstleis-
tungen im Bereich B2C auch bei EU-Fällen das Be-
stimmungslandprinzip. Der Ort der Leistung liegt somit 
am Wohnsitz des privaten Kunden bzw. im entspre-
chenden Staat. 

Beispiel 8, EU-Fall Outbound 

Unternehmer A aus Berlin betreibt sehr erfolgreich eine  

E-Learning-Plattform für verschiedene Sprachen im Internet 

(virtuelle Klassenräume). Da seine Trainer allesamt drei bis 

fünf Sprachen sprechen, bietet A seine Dienstleistung ne-

ben Deutschland in fünf weiteren EU-Staaten an. Die Leis-

tungen werden größtenteils von Privatpersonen in An-

spruch genommen. 

Behandlung bis zum 31.12.2014: Für elektronische 

Dienstleistungen an Privatpersonen gilt bisher das Ur-

sprungslandprinzip. A stellt an seine privaten EU-Kunden 

also Rechnungen mit deutscher Umsatzsteuer.  

Behandlung ab dem 01.01.2015: Künftig wird es für A 

komplizierter, da ab 2015 das Empfängerlandprinzip gilt. 

Der Ort seiner Leistung befindet sich dann an den jeweili-

gen Wohnsitzen seiner Kunden. Somit wird A in fünf EU-

Staaten steuerpflichtig, muss sich in diesen registrieren und 

Umsatzsteuererklärungen nach den jeweiligen Vorschriften 

abgeben. 

Zu den neuen Vereinfachungsmöglichkeiten erfahren 
Sie mehr ab Punkt 3.3. 

Beispiel 9, EU-Fall Inbound 

Unternehmer B betreibt von Luxemburg aus ein sehr erfolg-

reiches Online-Warenhaus, das in den 90er Jahren als On-

line-Bücherladen startete und das mittlerweile Kleidung, 

Musik, Spielzeug und Download-Dienste für Filme etc. an 

Privatpersonen anbietet - auch in Deutschland.  

Behandlung bis zum 31.12.2014: Die Download-Dienste 

stellen elektronische Dienstleistungen dar. Aufgrund des 
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Ursprungslandprinzips war B für seine elektronischen 

Dienstleistungen an Privatkunden bisher in Luxemburg 

steuerpflichtig. Wegen des dortigen, vergleichsweise nied-

rigen Umsatzsteuersatzes ergab sich für B in Deutschland 

ein Wettbewerbsvorteil gegenüber ähnlichen inländischen 

Unternehmen. 

Behandlung ab dem 01.01.2015: Nun wird es auch für B 

komplizierter, da künftig das Empfängerlandprinzip gilt. Der 

Ort seiner Leistung liegt am Wohnsitz des Empfängers. 

Somit wird B in jedem einzelnen EU-Staat, in dem er seine 

Dienste anbietet, umsatzsteuerpflichtig. Er muss sich in al-

len Staaten registrieren und überall Umsatzsteuererklärun-

gen nach den jeweiligen Vorschriften abgeben. 

3.2 Telekommunikations-, Rundfunk- 
und Fernsehleistungen im B2C-
Bereich 

Ab dem 01.01.2015 beschränken sich die Sonderfälle 
im B2C-Bereich hinsichtlich des Leistungsorts aber 
nicht auf die elektronischen Dienstleistungen. Auch für 
die Erbringung von Telekommunikations-, Rundfunk- 
und Fernsehleistungen an Privatpersonen gilt dann das 
Bestimmungslandprinzip. Der Einfachheit halber sind 
im weiteren Text auch diese mit einbezogen, wenn von 
elektronischen Dienstleistungen die Rede ist. 

3.3 Mini-One-Stop-Shop-Verfahren: Die 
Vereinfachungsmöglichkeit 

Die „kleine einzige Anlaufstelle“ 

Durch die beschriebenen Neuregelungen ab 2015 wer-
den Unternehmen, die elektronische Dienstleistungen 
an Privatpersonen in anderen EU-Ländern erbringen, 
dort auch steuerpflichtig. So ergeben sich möglicher-
weise in einer Vielzahl von Ländern Registrierungs-
pflichten und Pflichten zur Abgabe von Steuererklä-
rungen (siehe Beispiel 8). 

Das ebenfalls neu eingeführte Mini-One-Stop-Shop-
Verfahren (MOSS- oder M1SS-Verfahren) ermöglicht 
es den betroffenen Unternehmen, diese Pflichten durch 
einmalige Registrierung in nur einem EU-Land po-
tentiell auch für alle anderen Länder der EU zu erfüllen. 
Ebenso können sie über das Land, in dem sie sich re-
gistriert haben, auch sämtliche Steuererklärungspflich-
ten erledigen und Abrechnungen vornehmen. 

Diese zentrale Stelle wird im Deutschen auch als „klei-
ne einzige Anlaufstelle“ (KEA) bezeichnet. Die Besteue-
rungsinformationen werden von der KEA aus in die ent-
sprechenden Mitgliedstaaten der privaten Endverbrau-
cher weitergeleitet. Die Unternehmen werden sich über 
ein Internetportal dort anmelden und ihre Daten bereit-
stellen können. 

Hinweis 

Die Europäische Kommission hat bereits am 23.10.2013 

einen „Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die 

Mehrwertsteuer“ veröffentlicht. Dieser soll zur grundlegen-

den Orientierung dienen und fasst die Detailregelungen 

zum MOSS-Verfahren zusammen. Er ist auf der Website 

der Europäischen Kommission „Steuern und Zollunion“ ab-

rufbar:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm  Steu-

ern  MwSt  Wie die MwSt funktioniert  Telekom-, 

Rundfunk-, TV, E-Dienstleistungen 

Die KEA richtet sich nach dem sogenannten Mitglied-
staat der Identifizierung. Das ist derjenige EU-Staat, 
in dem sich der Unternehmer zentral für die Nutzung 
des MOSS-Verfahrens anmelden muss. Dabei kann es 
sich grundsätzlich nur um den Mitgliedstaat handeln, in 
dem sich der Hauptsitz seiner unternehmerischen 
Tätigkeit befindet. 

Für Unternehmen, die ihren Hauptsitz nicht in der EU 
haben, aber über eine feste Niederlassung in der EU 
verfügen, gilt Folgendes: 

 Zunächst gilt derjenige Mitgliedstaat, in dem die fes-
te Niederlassung liegt, als der Mitgliedstaat der 
Identifizierung. 

 Hat das Unternehmen mehrere feste Niederlassun-
gen in der EU, kann es frei entscheiden, welcher 
Staat der Mitgliedstaat der Identifizierung sein soll. 

Ein Unternehmen, das weder den Sitz seiner wirtschaft-
lichen Tätigkeit noch eine feste Niederlassung in der 
EU hat, kann den EU-Staat der Registrierung frei wäh-
len. 

Wie auch beim VoeS-Verfahren für die Besteuerung 
von Umsätzen in Drittstaaten ist die Teilnahme am 
MOSS-Verfahren freiwillig. Entscheidet sich ein Unter-
nehmer für die Teilnahme, muss er jedoch für alle elekt-
ronischen Dienstleistungen innerhalb der EU einheit-
lich zum MOSS-Verfahren optieren - nach dem Prinzip 
„ganz oder gar nicht“. 

Das Verfahren scheidet auch dann aus, wenn das leis-
tende Unternehmen in dem EU-Staat, in dem es elekt-
ronische Dienstleistungen erbringt, bereits eine um-
satzsteuerliche Betriebsstätte oder eine feste Ein-
richtung hat. In diesen Fällen sind die entsprechenden 
Leistungen in die ohnehin schon abzugebende Um-
satzsteuererklärung einzubeziehen. 

Aber Achtung: Werden in einem Mitgliedstaat bereits 
andere umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbracht, oh-
ne dass dort eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte oder 
eine feste Einrichtung besteht, so kann das MOSS-
Verfahren dennoch auch in diesem Staat angewendet 
werden. 

3.4 Das MOSS-Verfahren für inländische 
Unternehmer 

Mit der Einführung des MOSS-Verfahrens übernimmt 
eine Behörde aus dem einen EU-Land einen Teil der 
Steuerabwicklung eines anderen EU-Landes. In 
Deutschland ansässige Unternehmer, die elektronische 
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Dienstleistungen an Privatpersonen in anderen EU-
Staaten erbringen, können das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) als Anlaufstelle für die Registrierung 
und die Erledigung der weiteren steuerlichen Pflichten 
nutzen.  

In Deutschland ansässig ist ein Unternehmen dann, 
wenn es hier seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung 
hat. Hat es Sitz und Geschäftsleitung im Ausland, so ist 
eine Betriebsstätte in Deutschland für die Teilnahme 
am MOSS-Verfahren ausreichend.  

Registrierung  

Die Registrierung für das MOSS-Verfahren ist beim 
BZSt grundsätzlich auf elektronischem Weg vorzuneh-
men. Sie müssen sich vor Beginn des Besteuerungs-
zeitraums anmelden, zu dem Sie die Vereinfa-
chungsregelung erstmals in Anspruch nehmen wol-
len. Besteuerungszeitraum ist hierbei das Kalendervier-
teljahr. 

Melden Sie sich zum Beispiel zum 01.02. eines Kalen-
derjahres an, können Sie das Verfahren ab dem 01.04. 
nutzen. Dafür stellt das BZSt seit dem 01.10.2014 eine 
Anmeldeplattform zur Verfügung. Registrieren Sie 
sich bis zum 31.12.2014, können Sie ab dem 
01.01.2015 am MOSS-Verfahren teilnehmen. 

Abgabe von Umsatzsteuererklärungen 

Die Abgabe der Umsatzsteuererklärungen für die ande-
ren EU-Staaten hat jeweils quartalsweise zu erfolgen. 
Für Quartale, in denen Sie keine entsprechenden 
Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten erbringen, 
müssen Sie eine „Nullmeldung“ abgeben. Die Erklä-
rung müssen Sie innerhalb von 20 Tagen nach Ablauf 
des vierteljährlichen Besteuerungszeitraums einreichen. 

Hinweis 

Die Umsatzsteuererklärung für das erste Quartal 2015 

müssen Sie also spätestens bis zum 20.04.2015 einrei-

chen. Zuschläge für verspätete Erklärungsabgaben werden 

von deutscher Seite nicht erhoben. 

Zahlungsmodalitäten 

Parallel zur Abgabe der Erklärung hat grundsätzlich 
auch die Zahlung zu erfolgen. Die genauen Modalitäten 
gibt das BZSt noch bekannt. Nach dem in Punkt 3.3 
erwähnten EU-Leitfaden wird das BZSt eine Bezugs-
nummer vergeben, die dann im Rahmen der Zahlung 
anzugeben ist. Die Zahlung muss bis zum 20. Tag 
nach der Erklärung erfolgen. Hierbei ist zu beachten, 
dass sie erst als geleistet gilt, wenn die Gutschrift auf 
dem dafür vorgesehenen Konto des Mitgliedstaats der 
Identifizierung - in Deutschland also auf dem Konto des 
BZSt - erfolgt.  

Bei Verspätung werden hierzulande keine Säumniszu-
schläge erhoben. 

Hinweis 

Es empfiehlt sich, die Umsatzsteuerzahlungen für die Leis-

tungen in anderen EU-Mitgliedstaaten sehr rechtzeitig an-

zuweisen, um mögliche Sanktionen auszuschließen. Hierzu 

bietet sich ein Vorlauf von mindestens fünf Werktagen vor 

dem 20. des Monats an. 

Abmeldung und Ausschluss von MOSS 

Sie können Ihre Teilnahme am MOSS-Verfahren natür-
lich auch widerrufen. Dies müssen Sie dem BZSt vor 
dem Besteuerungszeitraum, für den der Widerruf gelten 
soll, auf elektronischem Weg mitteilen.  

Im Fall der freiwilligen Abmeldung gilt eine Sperrfrist 
von zwei Quartalen für eine erneute Anmeldung. 

Beispiel 10 

Unternehmer U entscheidet sich im Februar 2015, nicht 

mehr am MOSS-Verfahren teilzunehmen, weil er die be-

troffenen Dienstleistungen eingestellt hat.  

Der Widerruf ist erst ab dem nächsten Quartal - also dem 

mit April 2015 beginnenden Besteuerungszeitraum - wirk-

sam. Für den März 2015 muss U spätestens am 

20.04.2015 noch eine Anmeldung abgeben (gegebenen-

falls eine Nullmeldung). 

Gibt ein Unternehmer wiederholt keine oder nur verspä-
tet Umsatzsteuererklärungen ab oder entrichtet er Zah-
lungen nicht oder nicht rechtzeitig, so schließt ihn das 
BZSt von der Teilnahme am MOSS-Verfahren aus. Der 
Ausschluss beginnt dann ab dem Besteuerungszeit-
raum, der nach Bekanntgabe des Ausschlusses an-
fängt.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Aus-
schluss einen Unternehmer härter treffen wird als Ver-
spätungs- oder Säumniszuschläge. Denn es gilt dann 
eine Sperrfrist von acht Quartalen. In dieser Zeit 
muss sich der abgestrafte Unternehmer in jedem ein-
zelnen EU-Staat, in dem er seine elektronischen 
Dienstleistungen auch an private Kunden verkauft, ge-
sondert registrieren und Umsatzsteuererklärungen ab-
geben. 

Hinweis 

Von einem relevanten, wiederholten Verstoß, welcher zum 

Ausschluss vom MOSS-Verfahren führt, geht die Finanz-

behörde dann aus, wenn 

 für drei aufeinanderfolgende Quartale Steuererklärun-

gen angemahnt worden sind, ohne dass der Unterneh-

mer jeweils innerhalb von zehn Tagen nach der Mah-

nung die Erklärung vorgelegt hätte; 

 für drei aufeinanderfolgende Quartale Zahlungserinne-

rungen verschickt worden sind, ohne dass der Unter-

nehmer den ausstehenden Betrag innerhalb von zehn 

Tagen nach der Mahnung beglichen hätte (es sei denn, 

die Schuld beträgt jeweils weniger als 100 €); 
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 der Unternehmer es versäumt hat, seine Steuererklä-

rung innerhalb eines Monats nach der Mahnung zu 

übermitteln. 

Das BZSt stellt den Ausschluss per Verwaltungsakt 
fest. Dieser kann mit einem Einspruch oder (bei negati-
ver Einspruchsentscheidung) mit einer Klage vor dem 
Finanzgericht angegriffen werden. 

3.5 Das MOSS-Verfahren für 
ausländische Unternehmer 

Mit „ausländischem Unternehmer“ ist hier der EU- oder 
Drittlandsunternehmer gemeint, der elektronische 
Dienstleistungen an Privatpersonen erbringt, die in 
Deutschland ansässig sind, und für den Deutschland 
als KEA ausscheidet. 

Registrierung 

Wie auch der inländische muss der ausländische Un-
ternehmer zunächst seine KEA identifizieren und sich 
dann bei dieser registrieren (siehe Punkt 3.3). Die 
rechtlichen Erfordernisse und die Details der Registrie-
rung legt grundsätzlich der Mitgliedstaat der Identifizie-
rung fest, als Rahmen gelten die Regelungen des EU-
Rechts. Für die Abgabe von Umsatzsteuererklärungen 
in Deutschland ist deutsches Recht anzuwenden. Es 
gilt der vierteljährliche Besteuerungszeitraum, und die 
Abgabe hat jeweils zum 20. Tag nach Ablauf des Quar-
tals zu erfolgen. 

Zahlungsmodalitäten 

Für die Regelung der Zahlungsmodalitäten ist die KEA 
im Mitgliedstaat der Identifizierung zuständig. Dabei 
muss sie sich an die EU-rechtlichen Regelungen halten 
(insbesondere keine Erhebung von Säumnis- und Ver-
spätungszuschlägen). 

Abmeldung und Ausschluss von MOSS 

Auch hierfür ist der Mitgliedstaat der Identifizierung zu-
ständig. Zu beachten ist, dass grundsätzlich jeder Mit-
gliedstaat, in dem ein Unternehmer am Markt aktiv ist, 
den Ausschluss anregen kann. Die letztendliche Ent-
scheidung verbleibt jedoch beim Mitgliedstaat der Iden-
tifizierung. 

4 Praxistipps 

4.1 Leistungen und Empfänger  
identifizieren 

Im ersten Schritt müssen Sie alle grenzüberschreiten-
den elektronischen Dienstleistungen identifizieren. 
Diese sind gegebenenfalls abzugrenzen von anderen 
Leistungen an Privatpersonen.  

Zusätzlich ist nun aber auch - ob im Rahmen der selb-
ständigen Registrierung im Verbrauchsstaat oder in 
dem des MOSS-Verfahrens - die Lokalisierung des 
Leistungsempfängers von entscheidender Bedeutung. 
Gerade im Online-Bereich werden Leistungen per 
Download gegebenenfalls innerhalb von wenigen Minu-

ten abgewickelt, und anhand der Bezahldaten lässt sich 
nicht immer sicher auf den Standort des Leistungsemp-
fängers schließen. Nach den EU-Vorgaben muss der 
Ort des Leistungsempfängers jedoch mindestens an-
hand von zwei Kriterien bestimmt werden. Hierbei 
kann es sich zum Beispiel um die Rechnungsanschrift, 
den Ländercode der SIM-Karte oder die Bankverbin-
dung handeln. Mögliche Verfahren der Geolokalisierung 
über IP-Adressen werfen dagegen datenschutzrechtli-
che Probleme auf. Hier bleibt abzuwarten, ob die Fi-
nanzverwaltung noch Vereinfachungsregelungen für die 
Praxis einführt. 

4.2 Spezifische Steuerinformationen 
sammeln 

Sie müssen sich mit den umsatzsteuerlichen Regelun-
gen im EU-Staat Ihrer privaten Endkunden vertraut ma-
chen. Dies gilt ebenso bei der Anwendung des MOSS-
Verfahrens, denn auch dann müssen Sie die Steuer 
selbst berechnen. Insbesondere folgende Fragen zur 
Umsatzsteuer im Verbrauchsstaat sind von großer 
Wichtigkeit: 

 Wird die Dienstleistung im Bestimmungsland als 
steuerfrei oder steuerpflichtig angesehen? Wel-
cher Steuersatz kommt zur Anwendung? 

 Gibt es einen ermäßigten Steuersatz? 

 Welche Rechnungsvorschriften und Aufbewah-
rungspflichten sind einzuhalten? 

Hinweis 

Auf der Internetseite der EU-Kommission werden regelmä-

ßig alle Umsatzsteuersätze der Mitgliedstaaten veröffent-

licht und aktualisiert: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm  Steu-

ern  MwSt  Wie die MwSt funktioniert  Steuersätze  

Anwendbare MwSt-Sätze 

4.3 Änderungen in die IT-Systeme 
integrieren 

Die Umstellung der IT sollten Sie bereits jetzt in Angriff 
nehmen, wenn die Systeme zum 01.01.2015 einsatzbe-
reit sein sollen. Hierbei ist es notwendig, dass die Kun-
dendaten, insbesondere das Land des Verbrauchs, in 
den Bestellprozessen berücksichtigt werden. 

Außerdem muss die Abgabe der ausländischen Um-
satzsteuererklärungen systemseitig berücksichtigt 
werden. Dies kann dazu führen, dass bis zu 27 neue 
Umsatzsteuerkonten (gegebenenfalls mit Unterkonten 
für ermäßigte Steuersätze) angelegt werden müssen. 
Es hat aber durchaus Sinn, schon bei der ersten Im-
plementierung mehr Länderkonten anzulegen, als aktu-
ell benötigt werden. 

Schließlich müssen Sie die Umsatzsteuersätze der 
Mitgliedstaaten dauernd im Blick behalten und bei Än-
derungen umgehend Anpassungen vornehmen. Es hat 
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sich in der Vergangenheit gezeigt, dass EU-Staaten ih-
re Steuersätze recht kurzfristig - und sogar mehrfach - 
erhöhen können. 

4.4 Betriebswirtschaftliche 
Auswirkungen beachten 

Die Neuregelung kann sich auch auf Ihre Preispolitik 
auswirken - insbesondere wenn die Endkunden bereits 
an feste Preise gewöhnt sind. Denn in Einzelfällen kann 
es zu recht hohen Aufschlägen kommen (z.B. bei Leis-
tungen an ungarische Endkunden: von 19 % auf 27 %). 
Günstigere Mehrwertsteuersätze sind als Wettbewerbs-
vorteil kaum denkbar, denn zumindest beim Regelsteu-
ersatz wird Deutschland nur noch von Malta (18 %) und 
Luxemburg (derzeit noch 15 %) unterboten. 

Die notwendigen Änderungen in den Bereichen IT, 
Rechnungswesen und Faktura sind auch eine Anforde-
rung an die Personalplanung. Gegebenenfalls sollten 
Sie darüber nachdenken, geeignetes Fachpersonal ein-
zustellen oder externe Dienstleister zu beauftragen. Bei 
Anwendung des MOSS-Verfahrens dürfte es jedoch 
möglich sein, die Herausforderungen auch ohne die 
Einschaltung von Dienstleistern in anderen EU-Staaten 
zu meistern. 

4.5 Checkliste 
Die größten Schwierigkeiten resultieren nicht aus dem 
Verständnis der Neuregelungen, sondern aus deren In-
tegration in die betrieblichen Abläufe. Deshalb sind hier 
die zentralen Punkte als Checkliste aufbereitet, um 
Ihnen die Kontrolle der relevanten Abläufe zu erleich-
tern: 

 Erbringt Ihr Unternehmen elektronische Dienstleis-
tungen an Privatpersonen in anderen EU-Ländern? 
Dann ist eine Identifizierung der Leistungsempfän-
ger inklusive der Leistungsorte erforderlich! 

 Nehmen Sie am MOSS-Verfahren teil? Dies ist ins-
besondere bei größeren Leistungsbeziehungen mit 
mehreren EU-Ländern sinnvoll. 

 Die MOSS-Teilnahme entfällt, wenn die Leistung 
von einer Betriebsstätte oder einer festen Einrich-
tung im anderen EU-Staat erbracht wird! 

 Bedenken Sie bitte: Die Abwicklung nach MOSS 
kann nur einheitlich für alle Leistungen in allen Län-
dern erfolgen! 

 Registrieren Sie sich rechtzeitig! Die Plattform auf 
der Website des BZSt steht seit dem 01.10.2014 zur 
Verfügung. 

 Holen Sie Informationen über die Besteuerung in 
den anderen EU-Staaten ein (insbesondere die 
Steuersätze). 

 Nehmen Sie die Anpassung Ihrer IT-Struktur im Be-
reich Rechnungswesen und Faktura in Angriff. 

 Bedenken Sie die Auswirkungen der geänderten 
Steuersätze auf Ihre Preisgestaltung. 

 Nehmen Sie nicht am MOSS-Verfahren teil, müssen 
Sie sich rechtzeitig in allen Mitgliedstaaten registrie-
ren, in denen Sie elektronische Dienstleistungen an 
private Endabnehmer erbringen! 

 In diesem Fall sind für die Abwicklung der Steuerer-
klärungen im Ausland umfangreiche Informationen 
zum jeweiligen Steuerrecht erforderlich! Gegebe-
nenfalls sollten Sie einen deutlichen Mehraufwand 
gegenüber dem MOSS-Verfahren einplanen. 

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 

Rechtsstand: Oktober 2014 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-

Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 

Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann ei-

ne individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

 


